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Vorwort

D ie  Grundlagen für diese Arbeit waren fertig, als der 
große Krieg ausbrach. Während ich dies schreibe, tobt er 
noch m it voller Gewalt, und das Ende ist nicht abzusehen. 
Ich schließe die Arbeit im Gedanken an den Frieden ab, wie 
ich auch während ihrer Ausführung nie müde ward, an ihn 
zu denken. Denn diese Arbeit soll ein Beitrag für die großen 
Werke des Friedens sein, die unser harren.

Sie soll das rechtswissenschaftliche Rüstzeug zur Lösung 
des Problem s bieten, das in der Frage nach der Schaffung 
eines Arbeitstarifgesetzes beschlossen ist. D as Problem  wird 
nach dem Kriege von neuem auftauchen. Denn die Kräfte, die 
es schufen, werden in alter Weise wieder wirksam sein. Diese 
Kräfte werden sogar eine neue Stärkung erhalten. Die Folgen 
des Krieges lassen vielleicht den Gedanken einer Sozialpolitik 
der materiellen Fürsorge durch den S ta a t außerhalb der Kriegs
beschädigtenfürsorge nicht so bald aufkommen. Deswegen wird 
diejenige Richtung der Sozialpolitik an Bedeutung zunehmen, 
die nach neuen Formen in den Willensbeziehungen zwischen 
Unternehmertum und Arbeiterschaft sucht.

Darüber hinaus will das Buch an der Erneuerung der 
deutschen Rechtswissenschaft mitarbeiten. Die Erschütterungen 
des Geisteslebens, die dieser Krieg uns bringt, werden auch das 
Denken der Rechtswissenschaft ergreifen und sie, so hoffen wir, zu 
einem neuen Schöpferwillen anspornen. Die Zeit ist gekommen, 
den methodischen Streitigkeiten um die Form  des juristischen 
Denkens ein Ende zu machen und durch lebendige T a t einen 
neuen In h a l t  dieses Denkens zu begründen. Ich sehe einen 
Weg zu dieser Erneuerung in dem Bruche m it der Allein-
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Herrschaft der positiven Jurisprudenz und der Einstellung der 
Rechtswissenschaft auf M itgestaltung an der Lösung sozialer 
Lebensprobleme. Nur neue Aufgaben, die sich die Rechts
wissenschaft selbstbewußt stellt, können die juristischen Fakul
täten aus Beamtenschulen wieder zu wissenschaftlichen Lehr- 
stätten machen und den Geist des heranwachsenden Juristen
geschlechts m it neuer Freude an dem wirklichen Reichtum des 
rechtlichen Schaffens erfüllen. M an wird es deswegen ver
ständlich finden, daß ich den allgemeinen Zusammenhang, in 
dem die Erörterung des Tarifproblems m it der Auffassung 
der Rechtswissenschaft steht, einer besonderen Betrachtung 
unterworfen habe. Sie wird hoffentlich keinen Zweifel darüber 
lassen, was ich m it dieser Andeutung meine.

I m  übrigen wollen die nachfolgenden Ausführungen 
nicht etwa ein Allheilmittel anpreisen und so etwas wie 
eine juristische „Lösung der sozialen Frage" sein. Sie wollen 
auch nicht den Glauben erwecken, als ob nunm ehr der 
rechtliche Weg zum „sozialen Frieden" entdeckt sei. Der 
Anspruch, den meine Arbeit erhebt, ist viel bescheidener. Sie 
will lediglich eine Frage, die die Entwicklung gestellt hat, in 
dieser Entwicklung zur gesetzgeberischen Reife bringen, indem 
sie die rechtswissenschaftlichen Grundlagen dazu legt, wohl 
wissend, daß die Entwicklung weiterschreiten und anderen 
Fragen zueilen wird.

D as vorliegende Buch baut sich auf meinen früheren 
Arbeiten auf, die ich über den Arbeitstarifvertrag veröffentlicht 
habe, so daß deren Kenntnis vorausgesetzt werden muß. Es 
bildet den Abschluß dieser Arbeiten, denen ich seit nunmehr 
zehn Jah ren  nachgegangen bin. Wer die Eigentümlichkeiten des 
Gebietes kennt und selbst schon von den weiten Horizonten 
ergriffen w ar, die es umfassen, weiß, daß ein solcher Ab
schluß m it neuen Fragen endigt.

F r a n k f u r t  a. M., 17. Dezember 1915.

Hugo Sinzheimer.
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I.

Das Problem des Tarifrechts und die legislative 
Rechtswissenschaft.

i.
Wenn man die Entwicklung der sozialen Gesetzgebung 

der letzten Jahrzehnte in Deutschland betrachtet, so ist man 
erstaunt über den geringen Anteil, den die Re c h t s wi s s e n 
schaft  an ihr genommen hat. Sie hat sich an den Kämpfen, 
die über das Verhältnis des Staates zu dem einzelnen seit 
den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts bei uns ge
führt wurden, kaum beteiligt und es dem Denken anderer 
Wissenschaftskreise überlassen, sich mit den Grundfragen und 
Formen zu beschäftigen, die sich aus einer neuen sozialen 
Entwicklung und einem veränderten sozialen Denken ergaben.

Den Grund für diese Enthaltsamkeit sehen wir in der 
Berufsauffassung, welche die moderne Rechtswissenschaft auch 
heute noch fast ausschließlich beseelt. Sie besteht in dem 
Gedanken, daß sich die juristische Tätigkeit in der Rechts-  
a n w e n d u n g  erschöpfe. „Nur was der Richter braucht, 
braucht auch der Jurist, und das richterlich Unbrauchbare 
ist auch das juristisch Unbrauchbare." M it diesen Worten hat 
schon L u d wi g  Knapp*)  die moderne Rechtswissenschaft, 
soweit sie nicht Rechtsgeschichte oder Rechtsphilosophie ist, 
charakterisiert. Sie erklären die Alleinherrschaft des Positivis
mus in der heutigen Rechtswissenschaft. Die Erkenntnis des 
geltenden Rechts ist das Ziel, dem der große Strom der 
rechtswissenschaftlichen Arbeiten unsrer Zeit zustrebt. Soziale

>) System der Rechtsphilosophie, 1857, S . 228, tz 157.
1 *


